
















- 9 Unterrichtsräume, davon  
o 6 für allgemeinen Unterricht (mind. 50 m² pro Raum) 
o 3 Fachunterrichtsräume für Gestalten bzw. als Computerraum (mind. 70 m² pro 

Raum) 
- 31 Vorbereitungsräume, davon 

o 10 für allgemeinen Unterricht (mind. 10 m² pro Raum) 
o 21 für Fachunterricht (mind. 15 m² pro Raum) 

- 37 pädagogische Räume, davon  
o 12 Gruppen- und Differenzierungsräume (mind. 25 m² pro Raum) 
o 25 Inklusionsräume (mind. 50 m² pro Raum) 

 
Pädagogische Räume in den bestehenden Gebäuden können nur geschaffen werden, wenn 
Räume anderer Nutzungsart und vergleichbarer Größe umfunktioniert werden. Zur Schaffung 
eines Inklusionsraums wäre ein passendes Äquivalent z.B. ein Unterrichtsraum.  
 
Die Sicherstellung von Barrierefreiheit zur Gewährleistung von inklusiven Schulbedingungen 
an den bestehenden Grundschulen ist zwingend erforderlich. Die dafür 25 benötigten 
Inklusionsräume in den sechs Grundschulen kann nur durch die Umwandlung von 
Unterrichtsräumen zu Inklusionsräumen gewonnen werden. Auch dafür bedarf es einer 
Entlastung der genannten Grundschulen von dem zu bewältigenden Schüleraufkommen. Das 
ist in dem aufgezeigten Umfang nur durch die Neueröffnung einer weiteren Grundschule in der 
Innenstadt möglich.  
 
Vorgehen zur Ermittlung des Schüleraufkommens zur Herstellung einer Entlastung 
 
Die Raumbedarfe von Schulen hängen von der zu beschulenden Klassenzahl ab. Folglich 
besteht die Frage, wie viele Klassen von den einzelnen Schulen herauszulösen sind, um die 
benötigten Räume zu schaffen. Zur besseren Nachvollziehbarkeit werden an dieser Stelle nur 
die Unterrichts- und Inklusionsrume betrachtet. Auf dieser Grundlage wird anhand der 
durchschnittlichen Schülerzahl pro Klasse auf die zu entlastende Gesamtschülerzahl 
geschlossen. 
 

Grundschule „Albrecht Dürer“ 
Die Schule verfügt auch im Schuljahr des maximalen Klassenaufkommens (mit 260 SuS in 
2027/28) über sechs Unterrichtsräume mehr, als gemäß Raumprogramm notwendig wäre und 
hat einen Bedarf von drei Inklusionsräumen zzgl. Vorbereitungs- und Gruppenräumen. Durch 
eine Umorganisation der bestehenden Raumnutzung können die Standards des 
Raumprogramms umgesetzt werden. Der voraussichtliche Rückgang der Schülerzahl um 27 
Schüler*innen auf insgesamt 233 Schüler*innen bis zum Schuljahr 2031/32 eröffnet räumlich 
weiteren pädagogischen Handlungsspielraum. 
 
Grundschule „A. H. Francke“ 
Die Schule hat im Schuljahr des maximalen Klassenaufkommens (2026/27) einen Bedarf von 
fünf Unterrichtsräumen und fünf Inklusionsräumen zzgl. Vorbereitungs- und Gruppenräumen. 
Die Anzahl der „großen“ Raumtypen beträgt somit zehn. Bei einem Raumfaktor von 1,2 
Unterrichtsräumen, die pro Klasse vorgehalten werden müssen, besteht der Bedarf, die Schule 
um 8,3 Klassen zu entlasten. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt an dieser 

 
 
 
Die sechs Grundschulen „Albrecht Dürer“, „A. H. Francke“, Glaucha, „G. E. Lessing“, „K. F. 
Friesen“ und Neumarkt wurden auf der Basis der gegenwärtig verfügbaren Räumlichkeiten in 
den Bestandsgebäuden mit den Anforderungen des Raumprogramms abgeglichen und die 
Anzahl fehlender Räume pro Raumtypus für den Zeitraum der Maximalbelegung in den Jahren 
2026 bis 2028 ermittelt. Im Ergebnis fehlen: 
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Schule 20 Schüler*innen. Die Schule muss folglich im Jahr des maximalen 
Klassenaufkommens um 166 Schüler*innen (20 Schüler*innen x 8,3 Klassen) entlastet 
werden, um das Raumprogramm mit Blick auf die Unterrichts- und Inklusionsräume 
umzusetzen. Bis zum Schuljahr 2031/32 sinkt die Schülerzahl voraussichtlich um 38 
Schüler*innen auf insgesamt 291 Schüler*innen. 
 
Grundschule Glaucha 
Die Schule hat im Schuljahr des maximalen Klassenaufkommens (2027/28) einen Bedarf von 
vier Unterrichtsräumen und drei Inklusionsräumen zzgl. Vorbereitungs- und Gruppenräumen. 
Die Anzahl der „großen“ Raumtypen beträgt somit sieben. Bei einem Raumfaktor von 1,2 
Unterrichtsräumen, die pro Klasse vorgehalten werden müssen, besteht der Bedarf, die Schule 
um 5,8 Klassen zu entlasten. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt an dieser 
Schule 21 Schüler*innen. Die Schule muss folglich im Jahr des maximalen 
Klassenaufkommens um 122 Schüler*innen (21 Schüler*innen x 5,8 Klassen) entlastet 
werden, um das Raumprogramm mit Blick auf die Unterrichts- und Inklusionsräume 
umzusetzen. Bis zum Schuljahr 2031/32 sinkt die Schülerzahl voraussichtlich um 52 
Schüler*innen auf insgesamt 326 Schüler*innen. 
 
 
Grundschule „G. E. Lessing“ 
Die Schule verfügt im Schuljahr des maximalen Klassenaufkommens (2026/27) über 
ausreichend Unterrichtsräumen und hat einen Bedarf von vier Inklusionsräumen zzgl. 
Vorbereitungs- und Gruppenräumen. Die Anzahl der „großen“ Raumtypen beträgt somit vier. 
Bei einem Raumfaktor von 1,2 Unterrichtsräumen, die pro Klasse vorgehalten werden müssen, 
besteht der Bedarf, die Schule um 3,3 Klassen zu entlasten. Die durchschnittliche Schülerzahl 
pro Klasse beträgt an dieser Schule 22 Schüler*innen. Die Schule muss folglich im Jahr des 
maximalen Klassenaufkommens um 73 Schüler*innen (22 Schüler*innen x 3,3 Klassen) 
entlastet werden, um das Raumprogramm mit Blick auf die Unterrichts- und Inklusionsräume 
umzusetzen. Bis zum Schuljahr 2031/32 sinkt die Schülerzahl voraussichtlich um 13 
Schüler*innen auf insgesamt 392 Schüler*innen. 
 
 
Grundschule „K. F. Friesen“ 
Die Schule hat im Schuljahr des maximalen Klassenaufkommens (2026/27) einen Bedarf von 
drei Unterrichtsräumen und vier Inklusionsräumen zzgl. Vorbereitungs- und Gruppenräumen. 
Die Anzahl der „großen“ Raumtypen beträgt somit sieben. Bei einem Raumfaktor von 1,2 
Unterrichtsräumen, die pro Klasse vorgehalten werden müssen, besteht der Bedarf, die Schule 
um 5,8 Klassen zu entlasten. Die durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse beträgt an dieser 
Schule 20 Schüler*innen. Die Schule muss folglich im Jahr des maximalen 
Klassenaufkommens um 116 Schüler*innen (20 Schüler*innen x 5,8 Klassen) entlastet 
werden, um das Raumprogramm mit Blick auf die Unterrichts- und Inklusionsräume 
umzusetzen. Bis zum Schuljahr 2031/32 sinkt die Schülerzahl voraussichtlich um 33 
Schüler*innen auf insgesamt 260 Schüler*innen. 
 
 
Grundschule Neumarkt 
Die Schule hat im Schuljahr des maximalen Klassenaufkommens (2026/27) einen Bedarf von 
drei Unterrichtsräumen und sechs Inklusionsräumen zzgl. Vorbereitungs- und 
Gruppenräumen. Die Anzahl der „großen“ Raumtypen beträgt somit neun. Bei einem 
Raumfaktor von 1,2 Unterrichtsräumen, die pro Klasse vorgehalten werden müssen, besteht 
der Bedarf, die Schule um 7,5 Klassen zu entlasten. Die durchschnittliche Schülerzahl pro 
Klasse beträgt an dieser Schule 21 Schüler*innen. Die Schule muss folglich im Jahr des 
maximalen Klassenaufkommens um 158 Schüler*innen (21 Schüler*innen x 7,5 Klassen) 
entlastet werden, um das Raumprogramm mit Blick auf die Unterrichts- und Inklusionsräume 
umzusetzen. Bis zum Schuljahr 2031/32 sinkt die Schülerzahl voraussichtlich um 36 
Schüler*innen auf insgesamt 438 Schüler*innen. 



 
Ergebnisse aus den bisherigen Analyseschritten  
 
Das Schüleraufkommen, um das die genannten Grundschulen entlastet werden müssen, um 
das Raumprogramm mit Blick auf die Unterrichts- und Inklusionsräume umzusetzen, erreicht 
seinen Höhepunkt in den Jahren zwischen 2026 und 2028 und beträgt voraussichtlich 635 
Schülerinnen und Schüler. In den Folgejahren sinkt das Schüleraufkommen bis 2031 um 
voraussichtlich 199 auf langfristig 436 Schülerinnen und Schüler. 
 
Als Planungsgröße für eine neuzubauende Grundschule wurde eine maximale Klassenstärke 
von 25 Kindern zugrunde gelegt. Dieser Wert ergibt sich aus der mittleren Frequenz zur 
Klassenbildung von 22 Kindern pro Klasse (festgelegt in Punkt 2.3.2 Unterrichtsorganisation 
an den Grundschulen, RdErl. des MB vom 20.3.2017-23-84003 (inklusive Änderung vom 
27.7.2020) zzgl. eines Puffers von 10 % (= 3 Kinder)).  
 
Bei 436 Schülerinnen und Schülern und einem Klassenteiler von 25 Schülerinnen und 
Schülern pro Klasse ergibt sich eine Anzahl von 17,5 Klassen. Dies entspricht auf vier 
Jahrgänge verteilt einer Zügigkeit von aufgerundet 4,5 Zügen. 
 
 
 

https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Unterrichtsorganisation_an_den_Grundschulen.pdf
https://mb.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Landesjournal/Bildung_und_Wissenschaft/Erlasse/Unterrichtsorganisation_an_den_Grundschulen.pdf
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